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Gemeinde Neukirchen an der Enknach 
Flächenwidmungsplan Nr. 4, Änderung Nr. 70 
Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2, Änderung Nr. 24 
Stellungnahme Vorverfahren 
zu RO-2025-223484/2-Ha vom 8.7.2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zur do. Anfrage vom 8. Juli 2025 wird aus agrarfachlicher Sicht mitgeteilt, dass gegenüber der 
Flächenwidmungsplan-Änderung 4.70 sowie der Änderung Nr. 24 des ÖEK Nr. 2 der Gemeinde 
Neukirchen an der Enknach keine Einwendungen erhoben werden. 
 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Ing. Claus Brandstötter 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

 

www.land-oberoesterreich.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
LFW-2018-492025/21-Br  

 
Bearbeiter/-in: Ing. Claus Brandstötter  

Tel: 0732 77 20-11807 
Fax: 0732 77 20-211798 

E-Mail: lfw.post@ooe.gv.at  
 

 
Linz, 09.07.2025 
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